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Gesamte Rechtsvorschrift fur Tierische Nebenprodukte-Entsorgungsverordnung 2017 —
TNPVO 2017, Fassung vom 03.06.2025

Langtitel

Verordnung des Landeshauptmannes vom 16. November 2016, mit der nahere Bestimmungen dber die
Organisation der Meldung, Ablieferung, Ubernahme und Weiterleitung tierischer Nebenprodukte sowie
Gebiihren festgelegt werden (Tierische Nebenprodukte-Entsorgungsverordnung 2017 — TNPVO 2017)

StF: LGBI. Nr. 129/2016

Anderung
LGBI. Nr. 52/2022

Praambel/Promulgationsklausel
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Aufgrund des § 12 Abs. 1 und 2 des Tiermaterialiengesetzes, BGBI. | Nr. 141/2003, zuletzt geédndert
durch das Gesetz BGBI. I Nr. 23/2013, und der §§ 10 Abs. 3, 14, 15 und 61 des Tierseuchengesetzes,
RGBI. Nr. 177/1909, zuletzt gedndert durch das Gesetz BGBI. | Nr. 163/2015, wird verordnet:

Text
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1. Abschnitt
Allgemeines

81
Geltungsbereich
Diese Verordnung gilt firr die in Tirol anfallenden und nach 8 10 Abs. 1 des Tiermaterialiengesetzes
(TMG) ablieferungspflichtigen tierischen Nebenprodukte, soweit diese nicht von der Ablieferungspflicht
nach der Tiermaterialien-Verordnung ausgenommen sind.
§2
Ziel
Diese Verordnung hat zum Ziel, eine sichere und liickenlose Meldung, Ablieferung, Ubernahme und
Weiterleitung der in Tirol anfallenden tierischen Nebenprodukte zu gewahrleisten sowie Vorsorge flr die
Entsorgung von Kleinmengen und tierischen Nebenprodukten, die nicht ordnungsgeman entsorgt wurden,
zu treffen.
83
Begriffsbestimmungen
Im Sinn dieser Verordnung sind:

a) tierische Nebenprodukte: Materialien der Kategorien 1, 2 und 3 nach den Art. 8, 9 und 10 der
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009;

b) Sammelbehélter: alle Arten von Behaltnissen, in denen tierische Nebenprodukte allein oder im
Gemenge mit anderen tierischen Materialien gesammelt, gelagert oder transportiert werden;

c) registrierter Betrieb oder Unternehmer: ein gemaR § 3 TMG registrierter bzw. ein geman Art. 23
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 registrierter Betrieb oder Unternehmer;

d) zugelassener Betrieb oder Unternehmer: ein gemédB § 3 TMG zugelassener bzw. ein gemaR
Art. 24 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zugelassener Betrieb oder Unternehmer;

e) Falltiere: landwirtschaftliche Nutztiere, die verendet sind (einschlieBlich Totgeburten oder
ungeborene Tiere) oder die nicht fur den Verzehr getdtet wurden und sich daher nicht in einem
Schlachthof befinden (§ 10 Abs. 3Z 1 TMG);

f) Kleinmengen: tierische Nebenprodukte unter 100 kg.

2. Abschnitt
Meldung, Ablieferung, Ubernahme und Weiterleitung tierischer Nebenprodukte

84
Meldung
(1) Der Erzeuger tierischer Nebenprodukte ist verpflichtet, den Anfall dieser tierischen
Nebenprodukte unverziglich einem registrierten oder zugelassenen Betrieb bzw. Unternehmer zu melden.
Kann der Erzeuger mangels Kenntnis tber den Anfall der tierischen Nebenprodukte die Meldung nicht

durchfuhren, trifft die Verpflichtung denjenigen, der diese tierischen Nebenprodukte in Verwahrung hat
(Verwabhrer).

(2) In der Meldung nach Abs. 1 sind der Name und die Anschrift des Erzeugers oder Verwahrers
sowie die Art und die Menge der tierischen Nebenprodukte sowie deren Aufbewahrungsort anzugeben.
Fallen die tierischen Nebenprodukte regelmaRig an, so kann eine Pauschalmeldung fir den Zeitraum von
einem Jahr erfolgen.

(3) Die Meldepflicht nach Abs. 1 entfallt, wenn

a) der Erzeuger oder der Verwahrer die tierischen Nebenprodukte selbst bei einem zugelassenen
Betrieb bzw. Unternehmer oder bei einer kommunalen Sammelstelle abliefert, oder

b) eine schriftliche Vereinbarung mit einem registrierten oder zugelassenen Betrieb bzw.
Unternehmer nach § 10 Abs. 2 des Tiermaterialiengesetzes abgeschlossen wurde.

85
Lagerung

(1) Tierische Nebenprodukte sind bis zur Abholung oder Ablieferung getrennt nach den Kategorien
1, 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, mdéglichst kiihl und auRerdem so aufzubewahren, dass
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ein Auslaufen, ihre Entwendung, die Ausbreitung von Krankheitserregern, die Beruhrung durch
unbefugte Personen und mit Tieren, Lebens- und Futtermitteln sowie unzumutbare Geruchsbeldstigungen
oder andere Umweltbeeintrachtigungen vermieden werden.

(2) Erzeuger oder Verwahrer, bei welchen tierische Nebenprodukte regelméBig anfallen, haben
Sammelbehélter in ausreichender Anzahl aufzustellen. Der Aufstellungsort ist so zu wahlen, dass die
Sammelbehélter jederzeit durch einen registrierten oder zugelassenen Betrieb bzw. Unternehmer entleert
werden konnen.

(3) Wenn es zur einfacheren Entleerung der Sammelbehélter in die Sammelfahrzeuge zweckmaRig
ist, kdnnen registrierte oder zugelassene Betriebe bzw. Unternehmer in einer nach § 10 Abs. 2 des
Tiermaterialiengesetzes abgeschlossenen schriftlichen Vereinbarung verlangen, dass zur Aufbewahrung
ausschlieBlich Behélter einer von ihr bestimmten Type, die die Beschaffenheit nach 83 Abs. 1
Tiermaterialien-Verordnung aufweist, zu verwenden sind.

(4) Vor der Ablieferung an zugelassene Betriebe bzw. Unternehmer diirfen Tierkérper nur mit
Zustimmung des fur den Anfallsort zustdndigen Amtstierarztes abgehdutet, gedffnet oder zerlegt werden.

(5) Raumlichkeiten, in denen tierische Nebenprodukte gelagert werden, sind regelméaBig zu reinigen
und zu desinfizieren.

86
Abholung, Ablieferung, Ubernahme und Weiterleitung

(1) Der nach 8 4 Abs. 1 verpflichtete Erzeuger oder Verwahrer tierischer Nebenprodukte hat

a) dafir zu sorgen, dass die tierischen Nebenprodukte unverziglich abgeholt werden (Abs. 2) oder

b) die tierischen Nebenprodukte, soweit es sich um Kleinmengen handelt und die Ablieferung an
eine kommunale Sammelstelle untunlich ist, unverziglich selbst an einen registrierten oder
zugelassenen Betrieb bzw. Unternehmer abzuliefern.

(2) Die Abholung tierischer Nebenprodukte hat zu erfolgen:

a) in den Féllen des § 10 Abs. 2 des Tiermaterialiengesetzes nach Malgabe der in der schriftlichen
Vereinbarung enthaltenen ndheren Bestimmungen durch jenen registrierten oder zugelassenen
Betrieb bzw. Unternehmer, mit dem die schriftliche Vereinbarung abgeschlossen wurde,

b) bei Falltieren und in Fallen, in denen keine schriftliche Vereinbarung besteht, durch jenen
registrierten oder zugelassenen Betrieb bzw. Unternehmer, dem der Anfall dieser tierischen
Nebenprodukte nach § 4 Abs. 1 gemeldet wurde.

(3) Die Abholung tierischer Nebenprodukte hat am jeweiligen Aufbewahrungsort zu erfolgen. Ist der
Aufbewahrungsort mit dem Sammelfahrzeug nicht erreichbar, so hat der nach 8 4 Abs. 1 verpflichtete
Erzeuger oder Verwahrer diese tierischen Nebenprodukte auf seine Kosten zum néachstgelegenen vom
Sammelfahrzeug erreichbaren Ort zu bringen. Er ist verpflichtet, bei der Verladung Hilfe zu leisten.

(4) Die Abholzeiten oder eine turnusmafRige Abholung sind im Rahmen der schriftlichen
Vereinbarung nach 8 10 Abs. 2 des Tiermaterialiengesetzes zwischen dem nach 8 4 Abs. 1 verpflichteten
Erzeuger oder Verwahrer und dem registrierten oder zugelassenen Betrieb bzw. Unternehmer festzulegen.
Bei Falltieren und in Féllen, in denen keine schriftliche Vereinbarung besteht, hat die Abholung oder
selbststandige Ablieferung so rasch zu erfolgen, dass die Ausbreitung von Krankheitserregern, die
Berthrung durch unbefugte Personen und mit Tieren, Lebens- und Futtermitteln sowie unzumutbare
Geruchsbeléstigungen und andere Umweltbeeintrachtigungen vermieden werden. Die Abholung oder
selbststandige Anlieferung von Falltieren hat méglichst innerhalb von 24 Stunden zu erfolgen.

87
Jahresbericht

Alle zugelassenen Betriebe bzw. Unternehmer haben bis spatestens 1. Mérz des Folgejahres dem
Landeshauptmann einen Bericht tiber die im vergangenen Jahr ibernommenen tierischen Nebenprodukte
vorzulegen, aus dem Art und Menge der tierischen Nebenprodukte sowie die Art der Beseitigung oder
Verarbeitung ersichtlich sind.
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3. Abschnitt
Kommunale Sammelstellen

88
Errichtung kommunaler Sammelstellen

(1) Jede Gemeinde hat zur Aufbewahrung von Kleinmengen tierischer Nebenprodukte und von in
ihrem Gemeindegebiet anfallenden tierischen Nebenprodukten, die nicht ordnungsgemaR entsorgt
wurden, bis zu deren Abholung an geeigneten Orten kommunale Sammelstellen einzurichten und nach
den Bestimmungen des 8 9 zu betreiben. Fur jede kommunale Sammelstelle ist eine Vereinbarung mit
einem registrierten oder zugelassenen Betrieb bzw. Unternehmer abzuschlieR3en.

(2) Mehrere Gemeinden konnen ihre Verpflichtungen nach Abs. 1 durch die Errichtung und den
Betrieb gemeinsamer kommunaler Sammelstellen unter Bedachtnahme auf den zu erwartenden Anfall
und die verkehrsmaRige Erschliefung erfiillen, soweit dadurch die sichere und liickenlose Entsorgung von
Kleinmengen tierischer Nebenprodukte nicht gefdhrdet wird. Die Errichtung und der Betrieb
gemeinsamer kommunaler Sammelstellen sind dem Landeshauptmann unter Angabe des Standorts, der
infrastrukturellen Beschaffenheit und des Einzugsbereichs anzuzeigen.

(3) Die kommunalen Sammelstellen mussen deutlich gekennzeichnet sein und Uber eine befestigte
Lagerflache fiir Sammelbehélter verfiigen.

8§89
Betrieb kommunaler Sammelstellen

(1) Kommunale Sammelstellen sind zur Annahme von Kleinmengen tierischer Nebenprodukte
verpflichtet. Sie haben alle in ihrem Sammelgebiet anfallenden tierischen Nebenprodukte, die nicht
ordnungsgemal entsorgt werden, auf Kosten des Verpflichteten nach § 4 Abs. 1 einzusammeln und die
Abholung durch einen registrierten oder zugelassenen Betrieb bzw. Unternehmer sicherzustellen.

(2) Der Biirgermeister hat tber den Betrieb der kommunalen Sammelstelle ndhere Anordnungen,
insbesondere tiber deren Offnungszeiten und die Art der Ubernahme der tierischen Nebenprodukte nach
Abs.1 zu treffen. Im Fall des 88 Abs.2 haben die Birgermeister der beteiligten Gemeinden
einvernehmlich vorzugehen.

(3) Der Burgermeister der Standortgemeinde hat fur die regelméRige Reinigung und Desinfektion
der kommunalen Sammelstelle, die ordnungsgemélRe Verwahrung aller tierischen Nebenprodukte in der
kommunalen Sammelstelle und ihre rechtzeitige Abholung von der kommunalen Sammelstelle zu sorgen.
Im Fall des § 8 Abs. 2 gelten alle Blrgermeister der beteiligten Gemeinden im Sinn des ersten Satzes als
verpflichtet.

(4) Fur die Lagerung tierischer Nebenprodukte in und die Abholung, Ablieferung und Weiterleitung
von kommunalen Sammelstellen gelten die 885 und 6 sinngemdl mit der MaRgabe, dass der
Burgermeister, im Fall des § 8 Abs. 2 die Birgermeister der beteiligten Gemeinden, als Verpflichteter im
Sinne des 8§ 4 Abs. 1 gilt.

(5) Das Halten von Tieren sowie der Verkauf oder die sonstige Abgabe von Futtermitteln auf dem
Gelénde der kommunalen Sammelstellen sind verboten.

(6) In Sammelbehalter dirfen tierische Nebenprodukte nur ohne Fremdkérper und -stoffe (wie
Wasser, Frittierdle, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Kunststoffe, Metallteile, Glas, Holz, diverse
Verpackungsmaterialien usw.) eingebracht werden.

§10
Leistungsvorsorge kommunaler Sammelstellen im Seuchenfall

Fur die Verwahrung und Ablieferung der Kadaver von seuchenkranken oder seuchenverdachtigen
Tieren haben die Gemeinden durch ihre kommunalen Sammelstellen zu sorgen.

4. Abschnitt
Gebuhren und Entgelte

§11
Entgelte

(1) Fur die Ablieferung von Kleinmengen an kommunale Sammelstellen (§ 9) haben die Abgeber an
den Betreiber der kommunalen Sammelstelle 0,40 Euro pro kg/Liter zu leisten.
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(2) Fur die Abholung von Falltieren vom Aufbewahrungsort, fiir ihre Beseitigung und unschédliche
Entsorgung durch einen registrierten oder zugelassenen Betrieb bzw. Unternehmer haben die Besitzer ein
Entgelt von 0,43 Euro pro kg/Liter zu entrichten.

(3) Die Besitzer von Falltieren haben fir die Abholung von Falltieren ab Hof im Zuge der
Einsammeltour zusétzlich zum Entgelt nach Abs. 2 eine Fahrtkostenpauschale von 28,75 Euro zu
entrichten.

(4) Bei der Entgeltberechnung fiir Falltiere (Abs. 2 und 3) sind ohne besondere Vereinbarung
folgende Mindestgewichte pro Abholung in Rechnung zu stellen:

a) bei Abholung innerhalb einer Einsammeltour 100 kg/L.iter;

b) bei Abholung auBerhalb einer Einsammeltour bei veterindrpolizeilicher Notwendigkeit 500
kg/Liter (Notdienst); zuzlglich ist eine Fahrtkostenpauschale von 46,00 Euro pro Abholung zu
entrichten.

(5) Die Umsatzsteuer ist im Entgelt nicht enthalten.
§12
Registrierungs-, Zulassungs- und Kontrollgebiihr
(1) Die Hohe der Gebuhr fiir die Vornahme einer Registrierung betrégt 100,- Euro.
(2) Die Hohe der Gebuhr fur die Erteilung einer Zulassung betragt 145,- Euro.

(3) Die Hohe der Kontrollgebihr betrégt je Kontrolle 45,- Euro pro angefangene halbe Stunde und
Kontrollorgan.

5. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§13
Verweisungen

Verweisungen in dieser Verordnung auf bundesrechtliche Bestimmungen beziehen sich auf die im
Folgenden jeweils angefiihrte Fassung:
1. Tiermaterialiengesetz, BGBI. I Nr. 141/2003, zuletzt geé&ndert durch das Gesetz BGBI. |
Nr. 23/2013,

2. Tiermaterialien-Verordnung, BGBI. Il Nr. 484/2008, in der Fassung der Verordnung BGBI. Il
Nr. 141/2010.

8§14
Inkrafttreten, Ubergangsbestimmungen
(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Janner 2017 in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Tierkdrperentsorgungsverordnung, LGBI.
Nr. 37/2004, zuletzt gedndert durch die Verordnung LGBI. Nr. 72/2011, auBer Kraft.

(3) Auf Entgelte die vor Inkrafttreten dieser Verordnung fallig werden, ist 89 der
Tierkorperentsorgungsverordnung, LGBI. Nr. 37/2004, zuletzt gedandert durch die Verordnung LGBI.
Nr. 72/2011, anzuwenden.

www.ris.bka.gv.at Seite 5von 5



	Inhaltsverzeichnis
	1. Abschnitt
	Allgemeines

	2. Abschnitt
	Meldung, Ablieferung, Übernahme und Weiterleitung tierischer Nebenprodukte

	3. Abschnitt
	Kommunale Sammelstellen

	4. Abschnitt
	Gebühren und Entgelte

	5. Abschnitt
	Schlussbestimmungen


